
P. b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt Wien 40

735

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1962 Ausgegeben am 7. Juni 1962 34. Stück

139. Bundesgesetz: Änderung der Notariatsordnung.

140. Bundesgesetz: Errichtung eines Bezirksgerichtes für Zivilrechtssachen Graz.

1 4 1 . Verordnung: Hagelversicherungs-Förderungsverordnung 1962.

142. Kundmachung: Zahl der auf jeden Wahlkreis entfallenden Mandate für die Wahl des
Nationalrates.

1 3 9 . Bundesgesetz vom 9. Mai 1962, mit
dem die Notariatsordnung geändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Die Notariatsordnung, RGBl. Nr. 75/1871,
wird in folgender Weise geändert:

1. Der erste Absatz des § 3 hat zu lauten:

„Ein Notariatsakt ist wie ein vor Gericht
abgeschlossener Vergleich exekutionsfähig, wenn

a) darin eine Verpflichtung zu einer Leistung
oder Unterlassung festgestellt wird; aus-
genommen ist die Verpflichtung zur
Räumung einer Wohnung oder einzelner
Wohnungsbestandteile, sofern es sich nicht
um die Räumung durch den Eigentümer
oder Miteigentümer der Liegenschaft
handelt;

b) die Person des Berechtigten und des Ver-
pflichteten, der Rechtstitel, der Gegen-
stand, die Art, der Umfang und die Zeit
der Leistung oder Unterlassung zu ent-
nehmen sind;

c) über die Verpflichtung nach lit. a ein Ver-
gleich zulässig ist;

d) der Verpflichtete in diesem oder in einem
gesonderten Notariatsakt zugestimmt hat,
daß der Notariatsakt sofort vollstreckbar
sein soll."

2. Der dritte Absatz des § 3 wird aufgehoben.

3. Der § 5 hat zu lauten:

„§ 5. Neben den Befugnissen nach § 1 steht
den Notareh auch das Recht zu, Privaturkunden
zu verfassen, Parteien außerbehördlich und vor
Verwaltungsbehörden, in Rechtsangelegenheiten
außer Streitsachen und, soweit kein Anwalts-

zwang besteht, auch im Exekutionsverfahren
vor Gericht zu vertreten. Zur Vertretung im
Verwaltungsstrafverfahren und vor Finanzstraf-
behörden sind Notare jedoch nur dann befugt,
wenn sie in die Verteidigerliste eingetragen sind.

Die Notare sind auch berechtigt, Parteien in
Zivilprozessen, für die kein Anwaltszwang be-
steht, vor Gericht zu vertreten, wenn am Amts-
sitz des Gerichtes nicht wenigstens zwei Rechts-
anwälte ihren Wohnsitz haben.

Die Notare haben alle Geschäfte mit Redlich-
keit, Genauigkeit und Fleiß nach den bestehen-
den Rechtsvorschriften zu Versehen und jede
Mitwirkung zu verbotenen, verdächtigen oder
zum Scheine vorgegebenen Geschäften zu ver-
sagen.

Alle Eingaben, welche die Notare verfassen,
müssen von ihnen unterzeichnet sein.

Auch bei Besorgung dieser Geschäfte unter-
stehen die Notare der Aufsicht und Disziplinar-
gewalt der im X. Hauptstück bezeichneten Be-
hörden nach den dort angeführten Vor-
schriften."

4. Die Überschrift zum II. Hauptstück hat zu
lauten:

„Verleihung und Erlöschen des Amtes eines
Notars, Urlaub."

5. Der § 6 hat zu lauten:

„§ 6. Zur Erlangung einer Notarstelle wird
erfordert, daß der Bewerber

a) österreichischer Staatsbürger, volljährig,
von ehrenhaftem Vorleben ist und die
freie Verwaltung seines Vermögens hat;

b) die rechts-, und staatswissenschaftlichen
Studien zurückgelegt und die vorgeschrie-
benen Staatsprüfungen bestanden hat;

c) die Notariats-, Rechtsanwalts- oder Rich-
teramtsprüfung bestanden hat;
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d) eine siebenjährige juristische Praxis nach-
weist, und zwar mindestens drei Jahre als
Notariatskandidat nach Ablegung einer
der in lit. c genannten Prüfungen, die
übrige Zeit als Notariatskandidat, Rechts-
praktikant, Richteramtsanwärter, Hilfs-
richter, Richter, Rechtsanwaltsanwärter,
Rechtsanwalt oder als rechtskundiger
Beamter bei der Finanzprokuratur.

Wenn um die zu besetzende Stelle kein
geeigneter, allen gesetzlichen Voraussetzungen
entsprechender Bewerber einschreitet, so wird
für diese Bewerbung die im Abs. 1 lit. d ge-
forderte Praxis auf vier Jahre verkürzt; davon
müssen ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der
Ablegung einer der im Abs. 1 lit. c genannten
Prüfungen mindestens zwei Jahre als Notariats-
kandidat zurückgelegt worden sein."

6. Der § 8 hat zu lauten:

„§ 8. Der Notar darf alle seine Befugnisse im
ganzen Bundesgebiet ausüben.

Die Notariatskammer kann den Notar unter
Berücksichtigung des Bedarfes der Bevölkerung
verpflichten, außerhalb seines Amtssitzes regel-
mäßig Amtstage abzuhalten."

7. Der zweite Absatz des § 9 hat zu lauten:

„Vor der Vermehrung oder Verminderung
der Zahl der Notarstellen und vor Verlegung
des Amtssitzes an einen anderen Ort ist ein Gut-
achten der Notariatskammer einzuholen."

8. Der § 10 hat zu lauten:

„§ 10. Die Ernennung der Notare steht dem
Bundesminister für Justiz zu.

Jede zu besetzende Notarstelle ist von der
Notariatskammer auszuschreiben; die Ausschrei-
bung ist im Amtsblatt zur ,Wiener Zeitung
durch dreimalige Einschaltung bekanntzumachen.

Dar Bundesminister für Justiz kann auf An-
trag der Notariatskammer einen Tausch von
Notarstellen ohne vorherige Ausschreibung be-
willigen, wenn nicht ein wichtiger Grund ent-
gegensteht; ein solcher ist insbesondere ein
Lebensalter von mehr als 65 Jahren eines der
beiden Notare oder eine Amtszeit von weniger
als sechs Jahren in der letzten Notarstelle.

Eine Versetzung von Amts wegen ist un-
zulässig."

9. Der dritte Absatz des § 11 hat zu lauten:

„Dieser hat den Vorschlag der Notariats-
kammer mit seinem Besetzungsvorschlag dem
Oberlandesgericht vorzulegen, das beide Vor-
schläge mit seinem eigenen Besetzungsvorschlag
an das Bundesministerium für Justiz weiter-
zuleiten hat. Die Erstattung der Besetzungs-
vorschläge der Gerichtshöfe erster und zweiter
Instanz obliegt deren Personalsenaten."

10. Der erste Absatz des § 13 hat zu lauten:

„Der neuernannte Notar hat vor seiner
Angelobung den Entwurf des Siegels, das er bei
seinen Amtsgeschäften gebrauchen will, der
Notariatskammer zur Genehmigung vor-
zulegen."

11. Der zweite Absatz des § 13 wird auf-
gehoben.

12. Der § 14 hat zu lauten:
„§ 14. Nach der Genehmigung des Amts-

siegels hat der Notar beim Oberlandesgerichts-
präsidenten um seine Angelobung anzusuchen.
Diesem Ansuchen sind anzuschließen:

a) der Nachweis der Genehmigung des Amts-
siegels,

b) die erforderliche Zahl von Siegelabdrücken
und von Ausfertigungen der Unterschrift
des Notars, die seinen Vor- und Zunamen
und seine Eigenschaft als öffentlicher
Notar enthalten muß, und

c) der Nachweis des Abschlusses der Haft-
pflichtversicherung (§ 22)."

13. Der § 15 hat zu lauten:

„§ 15. Die Angelobung ist vor dem Ober-
landesgerichtspräsidenten oder vor dem von
ihm beauftragten Präsidenten des Gerichtshofes
erster Instanz nach folgender Gelöbnisformel zu
leisten:

,Ich gelobe bei meiner Ehre und bei meinem
Gewissen, der Republik Österreich treu zu sein,
die Gesetze und alle anderen Vorschriften un-
verbrüchlich zu beachten und meine Pflichten
als öffentlicher Notar gewissenhaft zu er-
füllen.' "

14. Der § 16 hat zu lauten:
„§ 16. Nach der Angelobung hat der Ober-

landesgerichtspräsident ein Dekret auszuferti-
gen, in dem die Angelobung des Notars und
dessen Ermächtigung zum Antritt seines Amtes
beurkundet wird. Der Tag der Angelobung ist
vom Oberlandesgerichtspräsidenten im Amts-
blatt zur ,Wiener Zeitung' kundzumachen und
der Notariatskammer sowie den unterstellten
Gerichtshöfen erster Instanz unter Anschluß je
eines Siegelabdruckes und der Unterschrift des
Notars mitzuteilen."

15. Der zweite Absatz des § 17 hat zu lauten:
„Der Notar hat unter Einhaltung der Vor-

schriften des § 14 beim Oberlandesgerichtspräsi-
denten um die Bestimmung des Tages an-
zusuchen, an dem er von seinem bisherigen Amt
abzutreten und an dem er sein neues Amt an-
zutreten hat. Der Oberlandesgerichtspräsident
hat diese Tage nach § 16 bekanntzumachen. Bei
Versetzung in den Sprengel eines anderen Ober-
landesgerichtes haben die in Betracht kommenden
Oberlandesgerichtspräsidenten das Einverneh-
men herzustellen."
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16. Im ersten Absatz des § 18. werden die
Worte „das Oberlandesgericht" durch die Worte
„den Oberlandesgerichtspräsidenten" ersetzt.

17. Der zweite Absatz des § 18 hat zu lauten:

„Der Eintritt dieser Rechtsfolge ist durch das
Bundesministerium für Justiz nach Anhörung
der Notariatskammer festzustellen1. Zugleich ist
die Enthebung vom bisherigen Amt auszuspre-
chen. Die Notariatskammer hat dem Bundes-
ministerium für Justiz anzuzeigen, wenn die
Frist nach dem ersten Absatz nicht eingehalten
wurde."

18. Der zweite bis vierte Absatz des § 19
haben zu lauten:

„Das Bundesministerium für Justiz hat in den
im Abs. 1 lit. a bis f genannten Fällen nach An-
hörung der Notariatskammer die Enthebung
des Notars vom Amt auszusprechen; die No-
tariatskammer hat die unter lit. b bis f genann-
ten Fälle dem Bundesministerium für Justiz
unverzüglich anzuzeigen.

Das Bundesministerium für Justiz hat die
Enthebung der Notariatskammer, dem Ober-
landesgerichtspräsidenten und den diesem unter-
stellten Gerichtshöfen erster Instanz mitzuteilen.

Das Verfahren wegen Unfähigkeit (Abs. 1
lit. g) und bei der Entsetzung eines Notars im
Disziplinarwege (Abs. 1 lit. h) ist im X. Haupt-
stück geregelt."

19. Der § 20 hat zu lauten:
„§ 20. Jeder Notar, der sein Amt zurückgelegt

(§19 Abs. 1 lit. a) oder nach Versetzung seine
Kanzlei an seinem neuen Amtssitz nicht recht-
zeitig eröffnet hat (§ 18), hat sein bisheriges
Amt noch so lange fortzusetzens bis ihm der
Bescheid des Bundesministeriums für Justiz über
seine Enthebung zugestellt worden ist. Wird
aber der Notar bei Zurücklegung des Amtes mit
einem nach der Zustellung des Enthebungs-
bescheides gelegenen Zeitpunkt enthoben, so hat
er sein bisheriges Amt bis zu diesem Zeitpunkt
fortzusetzen."

20; Der § 21 hat zu lauten:
„§ 21. Ein Notar, der sich auf die Dauer von

länger als acht aufeinanderfolgenden Tagen
zur Vornahme von Amtshandlungen von
seinem Amtssitz entfernen will, muß die Bewil-
ligung der Notariatskammer einholen.

Ein Notar, der sein Amt länger als drei auf-
einanderfolgende Tage nicht persönlich ausüben
will oder kann, hat um Urlaub anzusuchen;
Sonntage und gesetzliche Feiertage bleiben außer
Betracht.

Ein Notar hat Anspruch auf Erholungsurlaub
in der Dauer von insgesamt 60 Tagen innerhalb
eines Kalenderjahres; ein darüber hinausgehender
Urlaub kann nur aus wichtigen Gründen, ins-
besondere wegen vorübergehender Erkrankung,
erteilt werden. Sofern der Urlaub 90 Tage inner-

halb eines Kalenderjahres nicht übersteigt, ent-
scheidet über das Ansuchen die Notariatskammer,
darüber hinaus das Bundesministerium für
Justiz.

Die Erteilung eines Urlaubes kann von der
Bestellung eines Substituten abhängig gemacht
werden, wenn es die ordnungsmäßige Fort-
führung der Geschäfte verlangt.

Ein Notar, für den ein Dauersubstitut (§ 120)
bestellt ist, muß um Urlaub nur ansuchen, wenn
die Urlaubsdauer insgesamt 60 Tage innerhalb
eines Kalenderjahres übersteigt oder wenn er
nicht von seinem Dauersubstituten vertreten
werden kann.

Der Präsident der Notariatskammer hat
Notare, die diesen Vorschriften zuwiderhandeln,
im Falle des Abs. 1 zur Rückkehr an den
Amtssitz, in den Fällen des Abs. 2 zur Auf-
nahme der Amtstätigkeit aufzufordern.

Jede Urlaubserteilung ist dem Präsidenten des
Gerichtshofes erster Instanz, in dessen Sprengel
der Notar seinen Amtssitz hat, mitzuteilen."

21. Die Überschrift des III. Hauptstückes hat
zu lauten:

„Haftpflichtversicherung."

22. Der § 22 hat zu lauten:
„§ 22. Jeder Notar und jeder Substitut ist

verpflichtet, vor Aufnahme seiner Berufstätig-
keit der Notariatskammer auf Verlangen
nachzuweisen, daß zur Deckung der aus dieser
Tätigkeit gegen ihn entstehenden Schadenersatz-
ansprüche eine Versicherung bei einem in-
ländischen Versicherer besteht. Er hat die Ver-
sicherung während der Dauer seiner Berufs-
tätigkeit aufrechtzuerhalten und dies der Notari-
atskammer auf Verlangen nachzuweisen.

Die Mindestversicherungssumme hat 100.000 S
zu betragen."

23. Der zweite und der dritte Absatz des § 31
werden aufgehoben.

24. Der zweite Absatz des § 32 hat zu lauten:
„Der Notar kann sein Amt mit Wirksamkeit

nicht fortsetzen

a) in den Fällen des § 19 Abs. 1 lit. b, c, d
und f, sobald ihm der Enthebungsbescheid
des Bundesministeriums für Justiz zu-
gestellt worden ist,

b) im Falle des § 19 Abs. 1 lit. e, sobald sein
Amt erloschen ist,

c) in den Fällen des § 19 Abs. 1 lit. g sowie
im Falle der Suspension oder der Entsetzung
vom Amte (§§ 158, 165), sobald die ge-
richtliche Entscheidung darüber rechts-
kräftig wird."

25. Im ersten Absatz des § 41 werden die
Worte „und an den Staatsanwalt am Sitze der-
selben" und im dritten Absatz die Worte „die
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im Einvernehmen mit dem Staatsanwalte zu er-
teilende" gestrichen.

26. Im ersten Absatz des § 42 werden die
Worte „das Oberlandesgericht" durch die Worte
„den Oberlandesgerichtspräsidenten" ersetzt.

27. Im dritten Absatz des § 57 wird die lit. b
aufgehoben; die lit. c erhält die Bezeichnung
„b)".

28. Der § 69 hat zu lauten:

„§ 69. Vollmachten, die zur Errichtung eines
Notariatsaktes dienen, müssen entweder Öffent-
liche Urkunden oder solche Privaturkunden sein,
auf denen die Unterschrift des Vollmachtgebers
gerichtlich, notariell oder von einer österreichi-
schen Vertretungsbehörde im Ausland beglaubigt
ist; die Vollmachten bedürfen, sofern sie im
Ausland errichtet wurden, keiner weiteren Be-
glaubigung. Vorschriften, die für die Verwen-
dung von Urkunden vor Behörden etwas anderes
bestimmten, bleiben unberührt.

Die Vollmachten sind dem Notariatsakt in
Urschrift oder in einer Ausfertigung oder be-
glaubigten Abschrift anzuschließen."

29. Im ersten Absatz des § 76 hat die lit. g
zu lauten:

„g) über Beratungen und Beschlüsse;".

30. Die Überschrift von § 87 hat zu lauten:

„g) Beurkundung von Beratungen und
Beschlüssen."

31. Der erste und der zweite Absatz des § 87
haben zu lauten:

„Beratungen und Beschlüsse sind durch ein
Protokoll zu beurkunden, in dem der Notar
Ort und Zeit sowie den Inhalt der Beratungen
und der Beschlüsse und alle in seiner Gegenwart
vorgekommenen Ereignisse und abgegebenen
Erklärungen, die für die Beurteilung der Regel-
mäßigkeit des Vorganges von Bedeutung sind,
anzuführen hat.

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden, der die
Beratung oder Beschlußfassung geleitet hat,
wenn aber niemand den Vorsitz geführt hat,
von allen Teilnehmern zu unterschreiben."

32. Der vierte Absatz des § 87 wird aufge-
hoben.

33. Der § 96 hat zu lauten:

„§ 96. Von Notariatsakten, die letztwillige
Anordnungen enthalten, können Ausfertigungen
sowie beglaubigte und einfache Abschriften, von
den über letztwillige Anordnungen aufgenom-
menen Protokollen und den dem Notar über-
gebenen schriftlichen letztwilligen Anordnungen
können Beurkundungen sowie beglaubigte und
einfache Abschriften erteilt werden.

Die im ersten Absatz genannten Ausferti-
gungen, Beurkundungen und Abschriften dürfen
erteilt werden,

a) bei Lebzeiten des Erblassers nur an ihn
oder an seinen mit einer gemäß § 69 be-
glaubigten, auf dieses Geschäft lautenden
Vollmacht versehenen Machthaber;

b) nach dem Tode des Erblassers erst dann,
wenn die letztwillige Anordnung gericht-
lich kundgemacht worden ist; der Tag der
Kundmachung ist auf der Ausfertigung, Be-
urkundung oder Abschrift anzumerken."

34. Der § 100 hat zu lauten:

„§ 100. Eine Ausfertigung, die den Vor-
schriften des § 99 nicht entspricht, hat nicht die
Kraft einer öffentlichen Urkunde."

35. Dem § 116 werden folgende Bestimmun-
gen angefügt:

„d) eine geordnete Sammlung der Protest-
vermerke;

e) ein Tagebuch (Journal); in diesem ist in
zeitlicher Reihenfolge unter durch das
Kalenderjahr fortlaufenden Nummern jeder
Ein- und Ausgang an Bargeld, an Wert-
papieren und Wertgegenständen sowie auf
Konten für fremde Rechnung (Ander-
konten) in gesonderten Spalten einzu-
tragen;

f) ein Kassabuch, in dem gesondert alle zur
gleichen Sache gehörenden Ein- und Aus-
gänge in der Reihenfolge und Gliederung
des Tagebuches einzutragen sind, sowie ein
Namensverzeichnis dazu.

Das Tagebuch und das Kassabuch können
auch in Karteiform geführt werden."

36. Der zweite Absatz des § 118 hat zu lauten:

„Auf die Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 3)
darf als Notariatskandidat in dieses Verzeichnis
nur eingetragen werden, wer nachweist, daß er
österreichischer Staatsbürger von ehrenhaftem
Vorleben ist und die Voraussetzungen des § 6
Abs. 1 lit. b erfüllt; außerdem darf er bei
seiner ersten Eintragung in ein Verzeichnis das
35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die
Eintragung kann nur aus einem wichtigen Grund
verweigert werden; ein solcher ist insbesondere
mangelnde Vertrauenswürdigkeit, Trunksucht,
anstößiger oder liederlicher Lebenswandel, zer-
rüttete Vermögensverhältnisse oder unzurei-
chende Ausbildungsmöglichkeit. Über die Ein-
tragung entscheidet die Notariatskammer. Sie
hat die Voraussetzungen zu prüfen und, wenn
die Eintragung verweigert werden soll, den
Bewerber und den Notar zu hören. Gegen die
Entscheidung über die Eintragung steht sowohl
dem Bewerber als auch dem anzeigenden Notar
die Berufung (§ 138) zu."
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37. Der sechste Absatz des § 118 wird aufge-
hoben.

38. Nach § 118 wird der folgende § 118 a ein-
gefügt:

„§ 118 a. Ein Notariatskandidat ist von der
Notariatskammer aus dem Verzeichnis der Nota-
riatskandidaten zu streichen,

a) sobald sein Austritt oder die Unterbrechung
seiner Praxis nach § 117 Abs. 3 angezeigt
oder von der Kammer nach § 118 Abs. 4
festgestellt wurde,

b) wenn er der Vorschrift des § 118 Abs. 3
zuwiderhandelt,

c) bei Verlust der österreichischen Staats-
bürgerschaft,

d) bei Verlust der freien Vermögensver-
waltung,

e) wenn er das 72. Lebensjahr vollendet hat,

f) wenn er durch eine strafgerichtliche Verur-
teilung die Notariatsbefähigung verliert,

g) wenn er wegen körperlicher oder geistiger
Gebrechen zur Verwendung als Notariats-
kandidat dauernd unfähig ist (§§ 169,
170 a),

h) bei Verurteilung zur Disziplinarstrafe der
Streichung aus dem Verzeichnis der Nota-
riatskandidaten (§ 158 Abs. 3),

i) wenn er eine zehnjährige Praxis als No-
tariatskandidat zurückgelegt und die Nota-
riats- oder Rechtsanwalts- oder Richter-
amtsprüfung noch nicht bestanden hat.

Vor der Streichung ist der Notariatskandidat
zu hören. Gegen die Streichung steht nur dem
Notariatskandidaten die Berufung (§ 138) zu."

39. Im ersten Absatz des § 119 werden die
Worte „Gerichtshofe erster Instanz" durch die
Worte „Präsidenten des Gerichtshofes erster
Instanz" ersetzt.

40. Der dritte Absatz des § 119 hat zu lauten:

„Als Substitut ist ein Notar desselben Kam-
mersprengels oder eine andere geeignete Person
zu bestellen, die alle Erfordernisse zur Erlangung
einer Notarstelle aufweist; hinsichtlich des Er-
fordernisses des § 6 Abs. 1 lit. d genügt jedoch
für diese Person eine vierjährige juristische
Praxis, davon mindestens zwei Jahre als Nota-
riatskandidat. Ist die Substituierung auf diese
Weise nicht möglich, so kann auf Antrag der
Notariatskammer und mit Genehmigung des
Bundesministeriums für Justiz auch ein Substitut
bestellt werden, der von der juristischen Praxis
des § 6 Abs. 1 lit. d mindestens eine zweijährige
Praxis als Notariatskandidat zurückgelegt hat,
im übrigen aber die sonstigen Erfordernisse zur
Erlangung einer Notarstelle erfüllt."

41. Der § 120 hat zu lauten:

„§ 120. Auf Antrag der Notariatskammer ist
eine von dem zu substituierenden Notar vorge-
schlagene geeignete Person (§ 119 Abs. 3) für
alle während eines Kalenderjahres eintretenden
Substitutionsfälle im vorhinein zum Substituten
zu bestellen (Dauersubstitut). Der vorgeschlagene
Dauersubstitut muß schriftlich erklären, daß er
mit seiner Bestellung einverstanden ist.

Der Dauersubstitut hat den Zeitpunkt des
Beginnes seiner Amtstätigkeit und den Grund
der Substitution, der Notar den Zeitpunkt der
Wiederaufnahme seiner Amtstätigkeit unverzüg-
lich dem Präsidenten des Gerichtshofes erster
Instanz am Sitze der Kammer (§ 119 Abs. 1),
dem Präsidenten des Gerichtshofes erster Instanz,
in dessen Sprengel der Notar seinen Amtssitz
hat (§ 21 Abs. 7), und der Notariatskammer
schriftlich anzuzeigen. Sofern es möglich ist, hat
der Notar die Anzeige des Dauersubstituten,
dieser die Anzeige des Notars mit zu unterschrei-
ben. Fehlt diese Unterschrift, so hat der Präsident
des Gerichtshofes erster Instanz am Sitze der
Kammer den Notar vom Beginn der Amtstätig-
keit des Dauersubstituten, diesen von der
Wiederaufnahme der Amtstätigkeit des Notars
zu verständigen.

Die Bestellung eines Dauersubstituten schließt
die Bestellung eines anderen Substituten für
einen bestimmten Substitutionsfall nicht aus,
doch ist davon auch der Dauersubstitut zu ver-
ständigen. Während der Zeit, für die ein anderer
Substitut bestellt wurde, ist es dem Dauersubsti-
tuten nicht gestattet, notarielle Amtshandlungen
vorzunehmen."

42. Der § 122 hat zu lauten:

„§ 122. Ein Substitut, der nicht Notar ist, muß
vor dem Antritt seines Amtes die Angelobung
vor dem Präsidenten des Gerichtshofes erster
Instanz ablegen, von dem er bestellt worden ist,
sofern er nicht bereits früher einmal als Substitut
angelobt wurde. Er muß seine Unterschrift in der
erforderlichen Anzahl von Ausfertigungen dem
Präsidenten dieses Gerichtshofes vorlegen und zu-
gleich das Bestehen der Haftpflichtversicherung
(§ 22) nachweisen.

Der Präsident des Gerichtshofes erster Instanz
hat den Tag zu bestimmen, an dem der Substitut
sein Amt anzutreten hat, oder das Kalenderjahr
zu bezeichnen, für das der Dauersubstitut (§ 120)
bestellt wird. Davon sind die Notariatskammer
und der Gerichtshof erster Instanz zu verständi-
gen, in dessen Sprengel der zu substituierende
Notar seinen Amtssitz hat; dieser Verständigung
ist eine Ausfertigung der Unterschrift des Sub-
stituten anzuschließen, falls er nicht Notar ist.
Dem Substituten ist ein Bestellungsdekret aus-
zufolgen."


